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Stellungnahmen Abwägungsvorschlag Beschlussvorschlag 

1 Kreis Heinsberg 

1.1 Mit Schreiben vom 25.03.2020 

1.1.a Amt für Bauen und Wohnen, Brandschutzdienstelle, Straßenverkehrsamt, untere Bodenschutzbehörde, Immissionsschutzes, untere Naturschutzbehör-
de, untere Wasserbehörde 

Seitens des Amtes für Bauen und Wohnen, der Brandschutzdienststelle, des 
Straßenverkehrsamtes, der unteren Bodenschutzbehörde, des Immissions-
schutzes, der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehör-
de werden keine Bedenken geäußert. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine 
Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 

1.1.b Gesundheitsamt 

Aus amtsärztlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, 
sofern die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm und TA-Luft eingehalten wer-
den und eine gesundheitliche Beeinträchtigung der umliegenden Bevölke-
rung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist. 

Der Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Verschiebung 
einer Baugrenze. Hierdurch wird kein Heranrücken schutzwürdiger 
Bebauungen an Nutzungen mit hohem Emissionsgrad begründet. 
Insofern werden die Belange des Immissionsschutzes, wie auch der 
Altlasten, nicht erkennbar berührt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 

 


